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WRITING AGAINST ISLAMIC DRAMAS.
ISLAMISCHES FAMILIENRECHT NEU DENKEN
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Abstract

Starting from a brief discussion of current politics of “othering” at the intersection of culture,
gender and sexuality, the present paper takes up critical perspectives from anthropological research

and area studies in order, on the one hand, to point to the relevance of looking at transfers and

interconnections, on the other hand, to understand how gender and constructions of cultural
identity are historically enmeshed. With a view to demonstrating the pertinence of this perspective,

examples from contemporary Muslim family law are analysed with a major focus on the Moroccan

experience of reform.

Vorrede

Dass mehr als dreissig Jahre nach der Veröffentlichung von Edward Saids viel
diskutiertem Buch Orientalism1 der Islam noch immer oder vielleicht gerade

wieder der Inbegriff des “Anderen” in westlichen Vorstellungen sein würde,
wäre vor fünfzehn oder zwanzig Jahren wohl kaum so klar vorhersehbar gewesen.

Dabei markierte Saids Buch keinesfalls den Anfang der so genannten
Orientalismuskritik. Schon früher war die europäische Forschung über den Orient vor
dem Hintergrund der Dekolonisierung aus politischer wie auch aus
wissenschaftlicher Perspektive kritisiert worden. Gleichwohl bildete “Orientalism” den

Auslöser für breit geführte, nunmehr stark auf kulturelle Phänomene fokussierte
Debatten über Kolonialismus und Repräsentationen des “Anderen”. 2 Mittler-

Bei diesem Text handelt es sich um die leicht überarbeitete Fassung der gleichnamigen An¬

trittsvorlesung, gehalten an der Universität Zürich am 22. März 2010. Andreas Kaplony,
Anke von Kügelgen und Lutz Rogler danke ich für wichtige Anmerkungen zu früheren

Fassungen.

1 SAID, 1978.

2 In einer der wenigen islamwissenschaftlichen Reaktionen auf “Orientalism” wird gerade der

Erfolg von Saids Buch damit in Verbindung gebracht, dass hier Imperialismuskritik durch

Orientalismuskritik ersetzt worden sei JOHANSEN, 1990: 73).
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weile gebräuchliche Begriffe wie “Neo-Orientalismus”, “Post-Kolonialismus”
oder “Okzidentalismus” ebenso wie der Begriff “Neo-Rassismus” zeigen dabei

zugleich den Wandel an, den Konstruktions- und Politisierungsformen kultureller

Differenz durchlaufen haben. Insgesamt ist Kultur nicht mehr nur Gegenstand

politischer Auseinandersetzungen, sondern Kultur scheint selbst ein
zentraler Ort der Politik geworden zu sein. Dabei sind die Schlagworte “Frauen

und Islam” in besonderer Weise präsent.

Im Folgenden möchte ich zunächst die geschlechtliche Codierung aktueller
Differenzdiskurse skizzieren und die Kritik an diesen Diskursen durch eine

regionalwissenschaftliche Perspektive ergänzen. In einem zweiten Schritt werde

ich am Beispiel des islamischen Familienrechts auf die Relevanz der Betrachtung

von Beziehungen und Transfers für das Verständnis von Geschlechterordnungen

in Verbindung mit Identitätskonstruktionen eingehen. Das islamische
Familienrecht habe ich hier deshalb zum Thema gemacht, weil es in der Region
wie auch ausserhalb häufig als unhinterfragt authentisch betrachtet wird. In der

Region gibt es eine starke Tendenz, in ihm ein Wahrzeichen religiöser und / oder

nationaler Identität zu sehen. In Europa findet diese Auffassung ein doppeltes

Echo: Ein positives, wenn etwa der Erzbischof von Canterbury empfiehlt, für
muslimische Migrantinnen und Migranten zumindest in Teilen islamisches

Familienrecht anzuwenden – und ein negatives, wenn umgekehrt das

Schreckensbild der Einführung von Verstossung, Polygynie und Züchtigungsrecht im
Zusammenhang mit der Präsenz von Muslimen in Europa gezeichnet wird. Ich
konzentriere mich dabei im Folgenden auf Diskurse und Institutionen – nicht auf
Subjektivitäten oder konkrete Prozesse der Identifikation.

Islam und politische Konstruktionen kultureller Differenz

Wie politische Konstruktionen kultureller Differenz in aktuellen Zusammenhängen

funktionieren, zeigt in geradezu realsatirisch überzeichneter Form der

politisch wie juristisch umstrittene Gesprächsleitfaden für Einbürgerungsbehörden

in Baden-Württemberg, der 2006 zur Überprüfung der “inneren Einstellung”
von Einwanderern aus muslimischen Herkunftsländern eingeführt worden ist.3

3 Vgl. etwa das völkerrechtliche Gutachten zum Gesprächsleitfaden von Rüdiger Wolfrum
und Volker Röben

<http://www.mpil.de/shared/data/pdf/gutacht_gespraechsleitfaden_einbuergerung.pdf>
zuletzt aufgerufen: 21.05.2010).
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